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5 Betrieb 

5.1 Allgemeines 

Der Betrieb von elektrischen Anlagen umfasst alle technischen und organisatorischen Tätig-

keiten, die erforderlich sind, damit Anlagen funktionstüchtig und sicher sind. Zu den Tätig-

keiten gehören sämtliche Bedienhandlungen sowie elektrotechnische und nichtelektrotech-

nische Arbeiten, wie sie in einschlägigen Vorschriften und Regeln beschrieben sind. Insbe-

sondere wird auf DIN VDE 0105-100 /8/ hingewiesen. Beim Betrieb der Übergabestation 

sind zusätzlich zu den jeweils gültigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, insbe-

sondere bei Schalthandlungen und Arbeiten am Netzanschlusspunkt, die Bestimmungen und 

Richtlinien des Netzbetreibers einzuhalten. 

Für den Betrieb der Übergabestation ist der Anlagenbetreiber verantwortlich.  

Der Anlagenbetreiber benennt dem Netzbetreiber einen Betriebsverantwortlichen, der  

Elektrofachkraft ist und über eine Schaltberechtigung verfügt, als Verantwortlichen für den 

ordnungsgemäßen Betrieb der Übergabestation. Der Betriebsverantwortliche muss für den 

Netzbetreiber ständig erreichbar sein. Entsprechende Informationen werden beim Netz-

betreiber hinterlegt und bei Änderungen beiderseits sofort aktualisiert. Der Anlagenbetreiber 

kann selbst die Funktion des Betriebsverantwortlichen ausüben, wenn er über die entspre-

chenden Qualifikationen verfügt. 

Die Eigentumsgrenze und die Grenzen des Verfügungsbereiches sind zwischen Netzbetreiber 

und Anlagenbetreiber zu vereinbaren. 

Bei Arbeiten an der Übergabestation, die im Verfügungsbereich des Netzbetreibers liegen, 

benennt der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber einen Anlagenverantwortlichen, der nach 

DIN VDE 0105-100 /8/ die Verantwortung für die Anlagenteile an der Arbeitsstelle trägt. 

Der Netzbetreiber ist bei Gefahr, im Störungsfall und bei drohendem Verlust der Netzsicher-

heit zur sofortigen Trennung der Kundenanlage vom Netz bzw. zur Reduzierung der Wirk-

leistungsabgabe berechtigt. 

Stellt der Netzbetreiber schwerwiegende Mängel bzgl. der Personen- und Anlagensicherheit 

in der Übergabestation fest, so ist er berechtigt, diese Anlagenteile bis zur Behebung der 

Mängel vom Netz zu trennen. 

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die in seinem Verfügungsbereich liegenden Schaltfel-

der der Übergabestation nach Aufforderung des Netzbetreibers abzuschalten. Bei geplanten 

Abschaltungen von Netzbetriebsmitteln sowie bei wartungsbedingten Schaltzustandsände-

rungen kann es erforderlich sein, die Kundenanlage vorübergehend vom Netz zu trennen 

oder in ihrer Leistung zu reduzieren. Die Durchführung dieser Arbeiten erfolgt mit angemes-

sener Vorankündigung. 
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Vom Anlagenbetreiber sind beabsichtigte Änderungen in der Übergabestation, soweit diese 

Auswirkungen auf den Netzanschluss und den Betrieb der Übergabestation haben, wie z.B. 

Erhöhung oder Verminderung des Leistungsbedarfs, Auswechslung von Schutzeinrichtun-

gen, Nutzung von Erzeugungsanlagen, Änderungen an der Kompensationseinrichtung, 

rechtzeitig mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 

Unterschiedliche Netzanschlusspunkte am Netz des/der Netzbetreiber(s) dürfen nicht durch 

Kundenanlagen miteinander verbunden betrieben werden. 

 

5.2 Zugang 

Die Übergabestation muss stets verschlossen gehalten werden. Sie darf nur von Elektro-

fachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen bzw. von anderen Personen nur 

unter Aufsicht von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen betre-

ten werden (siehe DIN VDE 0105-100 /8/). 

Dem Netzbetreiber und seinen Beauftragten ist jederzeit - auch außerhalb der üblichen Ge-

schäftszeiten – ein gefahrloser Zugang zu seinen Einrichtungen und den in seinem Verfü-

gungsbereich liegenden Anlagenteilen in der Übergabestation zu ermöglichen (z. B. durch 

ein Doppelschließsystem; siehe auch Kapitel 3.1.2). Das gleiche gilt für – wenn vorhanden - 

separate Räume für die Mess-, Schutz- und Steuereinrichtungen. Den Fahrzeugen des Netz-

betreibers muss die Zufahrt zur Station jederzeit möglich sein. Ein unmittelbarer Zugang 

und ein befestigter Transportweg sind vorzusehen. 

Bei einer Änderung am Zugang der Übergabestation, z. B. am Schließsystem, ist der Netz-

betreiber unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen und der ungehinderte Zugang sicher-

zustellen. 

Der Netzbetreiber kann dem Anlagenbetreiber und dessen Fachpersonal Zutritt zu den An-

lagen des Netzbetreibers gewähren. 

 

5.3 Verfügungsbereich / Bedienung 

Für die im ausschließlichen Verfügungsbereich des Netzbetreibers stehenden Anlagenteile 

ordnet der Netzbetreiber die Schalthandlungen an (Schaltanweisung). Sofern sich Schaltge-

räte im gemeinsamen Verfügungsbereich von Netzbetreiber und Anlagenbetreiber befinden, 

stimmen sich Netzbetreiber und Anlagenbetreiber bzw. deren Beauftragte über die Schalt-

handlungen in diesen Schaltfeldern ab und legen jeweils im konkreten Fall fest, wer die 

Schalthandlung anordnet. Die Schalthandlungen für die übrigen Anlagenteile werden durch 

den Anlagenbetreiber oder dessen Beauftragte angeordnet.  

Bedienhandlungen werden nur nach Anordnung des Verfügungsbereichs-Berechtigten (Netz-
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betreiber und / oder Anlagenbetreiber) durchgeführt. Bedienhandlungen dürfen nur von 

Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen vorgenommen werden. 

 

5.4 Instandhaltung 

Für die ordnungsgemäße Instandhaltung der Anlagen und Betriebsmittel ist der jeweilige 

Eigentümer verantwortlich. Das gilt auch für die Anlagenteile, die im Verfügungsbereich des 

Netzbetreibers stehen. 

Der Anlagenbetreiber hat nach den geltenden Unfallverhütungsvorschriften und VDE-

Richtlinien dafür zu sorgen, dass in bestimmten Zeitabständen die elektrischen Anlagen und 

Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. Die Ergebnisse der Prü-

fungen sind zu dokumentieren und dem Netzbetreiber auf Anforderung zu übergeben. Diese 

Forderung ist bei normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen erfüllt, wenn die in der 

BGV A3, Tabelle 1 /75/ genannten Prüffristen eingehalten werden. 

Freischaltungen im Verfügungsbereich des Netzbetreibers vereinbart der Anlagenbetreiber 

rechtzeitig mit dem Netzbetreiber. 

 

5.5 Betrieb bei Störungen 

Veränderungen am Schaltzustand werden auch im Falle einer störungsbedingten Span-

nungslosigkeit am Netzanschlusspunkt nur entsprechend der Verfügungsbereichsgrenzen 

zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber vorgenommen. 

Unabhängig von den Verfügungsbereichsgrenzen kann der Netzbetreiber im Falle von Stö-

rungen im Mittelspannungsnetz die Kundenanlage unverzüglich vom Netz schalten. Falls 

möglich, unterrichtet der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber hierüber rechtzeitig. Das Wie-

dereinschalten erfolgt entsprechend der Verfügungsbereichsgrenzen. 

Wegen der Möglichkeit einer jederzeitigen Rückkehr der Spannung im Anschluss an eine 

Versorgungsunterbrechung ist das Netz als dauernd unter Spannung stehend zu betrachten. 

Eine Verständigung vor Wiederzuschaltung durch den Netzbetreiber erfolgt üblicherweise 

nicht. 

Zur Störungsaufklärung können außerplanmäßige Untersuchungen und Messungen erforder-

lich sein, die der Netzbetreiber und der Anlagenbetreiber jeweils an seinen Betriebsmitteln 

durchführt. 

Bei der Beseitigung und Aufklärung von Störungen unterstützen sich Netzbetreiber und An-

lagenbetreiber gegenseitig. Alle für die Störungsklärung notwendigen Informationen sind 

zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber auszutauschen. 
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Über Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der Übergabestation, die Auswirkungen auf das 

Netz des Netzbetreibers haben, informiert der Anlagenbetreiber unverzüglich den Netz-

betreiber. Eine Wiedereinschaltung darf in diesem Falle nur nach sachgerechter Klärung der 

Störungsursache und nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber erfolgen. 

 

5.6 Blindleistungskompensation 

Der Verschiebungsfaktor cos φ der Kundenanlage muss zwischen 0,9 induktiv und 0,9 ka-

pazitiv liegen. Der Netzbetreiber kann für sein Netz engere Grenzen festsetzen. 

Die zur Blindleistungskompensation einzubauenden Anlagen sollen entweder abhängig vom 

cos φ gesteuert oder im Falle der Einzelkompensation gemeinsam mit den zugeordneten 

Verbrauchsgeräten ein- bzw. ausgeschaltet werden. 

Eine lastunabhängige Festkompensation ist nicht zulässig. 

Eine eventuell notwendige Verdrosselung der Kompensationsanlage stimmt der Kunde mit 

dem Netzbetreiber ab. 

 


